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Christine Anderson (ID)

Betrifft: Kosten der Kommission für Fotografen, Friseure und Visagisten – Teil 2

Die Kommission teilte mit, dass sie für Fotografen und Visagisten in der laufenden Legislaturperiode 
(Ende 2019 bis Ende April 2023) 2 756 286 EUR ausgegeben habe, wovon 95 % auf Fotografen und 
Videografen entfielen1. Zudem wurden etwa 140 000 EUR für Visagisten ausgegeben.

1. Wie lassen sich diese Kosten nach den Empfängern der jeweiligen Zahlungen aufschlüsseln?

2. Wer sind die entsprechenden Visagisten, welche Leistungen erbringen sie (nur Make-up oder 
auch Frisierarbeiten?), und zu welchen Anlässen und von welchem Kommissionsmitgliedern 
wurden diese Visagisten entsprechend in Anspruch genommen?

3. Wieso können die Kosten nicht nach den einzelnen Kommissionsmitgliedern aufgeschlüsselt 
werden, und ist geplant, dies im Sinne der Transparenz zukünftig möglich zu machen?

Eingang: 31.8.2023

1 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2023-001177-ASW_DE.html


